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1. Steuerbefreiung von Bera-
tungsleistungen zur berufli-
chen Neuorientierung 

 

Beratungsleistungen zur beruflichen 

Neuorientierung, die ein Arbeitgeber ei-

nem Arbeitnehmer aufgrund des Weg-

falls seines Arbeitsplatzes zukommen 

lässt, sind steuerfrei. Dies wird im Jah-

ressteuergesetz 2020 klargestellt.  

 

Darunter fällt die sog. „Outplacement-

Beratung“ oder „Newplacement-Bera-

tung“, die Arbeitgeber zur beruflichen 

Neuorientierung für ausscheidende Ar-

beitnehmer anbieten bzw. durch Dritte 

durchführen lassen können. Die Steuer-

befreiung erstreckt sich auf sämtliche 

Leistungen einer Outplacement-Bera-

tung, wie z. B. einer Perspektivberatung, 

einer steuer- und sozialversicherungs-

rechtlichen Beratung, einer Marktvorbe-

reitung sowie der Vermarktung und Neu-

platzierung der Teilnehmenden.  

 

Für Weiterbildungen, die der Verbesse-

rung der individuellen Beschäftigungsfä-

higkeit von Mitarbeitern dienen, gilt be-
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reits seit 2019 eine gesetzliche Steuerbe-

freiung. Hierunter fallen z. B. auch Maß-

nahmen zur Anpassung und Weiterent-

wicklung der beruflichen Kompetenzen, 

wie sie etwa Sprachkurse bieten.  

 

Bitte beachten Sie! Weder die Leistungen 

einer Weiterbildung noch einer Outplace-

ment-Beratung dürfen einen überwiegen-

den Belohnungscharakter haben, um die 

Steuerbefreiung nicht zu verlieren. 

 

 

2. Betriebsrente durch Entgelt-
umwandlung bei angestellten 
Ehegatten gilt als Betriebs-
ausgabe 

 

Werden im Rahmen eines 

Ehegattenarbeitsverhältnisses Gehalts-

ansprüche des Arbeitnehmers teilweise 

zum Zweck betrieblicher Altersvorsorge 

in Beiträge für eine rückgedeckte 

Unterstützungskasse um-gewandelt, ist 

die Entgeltumwandlung grundsätzlich 

am Maßstab des Fremdvergleichs zu 

messen. Zu dieser Entscheidung kommt 

der Bundesfinanzhof (BFH) in einem 

Urteil vom 28.10.2020. 

 

Im betreffenden Fall beschäftigte ein 

Steuerpflichtiger seine Ehefrau im 

eigenen Betrieb. Er hatte für sie eine 

Unterstützungskassenversorgung in 

Form einer Entgeltumwandlung von 

1.830 € pro Monat in eine betriebliche 

Altersvorsorge mit einer Hinterblie-

benenversorgung eingerichtet. Das 

Finanzamt erkannte die Zuwendungen an 

die Unterstützungskasse nur teilweise, in 

Höhe von 110 € im Monat, als 

abzugsfähige Betriebsausgaben an und 

war der Meinung, dass sie nach dem 

Fremdvergleichs-Maßstab 

unangemessen sind.  

 

Der BFH stellte jedoch klar, dass 

Entgeltumwandlungen im Rahmen von 

Arbeitsverträgen zwischen nahen An-

gehörigen grundsätzlich als Be-

triebsausgabe anzuerkennen sind, wenn 

nicht zusätzliche, ungewöhnliche 

Faktoren eine Rolle spielen. Dies können 

etwa unangemessene Gehaltserhöhungen 

kurz vor der Entgeltumwandlung, eine 

„Nur-Pension” oder auch Risiko-

erhöhungen und Kostensteigerungen für 

das Unternehmen sein. Da der BFH auf 

Grundlage der vorherigen Feststellungen 

des Finanzgerichts (FG) keine 

abschließende Entscheidung über die 

strittigen Bescheide treffen konnte, 

wurde der Streitfall zur erneuten 

Entscheidung zurück an das FG 

verwiesen. 

 

 

3. Gebäude-Abbruchkosten in 
privaten Veräußerungsge-
schäften als Werbungskosten 
abziehbar 

 

Wird im Rahmen eines steuerpflichtigen 

Grundstücksverkaufs das darauf befind-

liche Wohngebäude vor der Veräußerung 

abgerissen, sind die Abbruchkosten als 

Werbungskosten im Rahmen der 

Ermittlung des Veräußerungsgewinns zu 

behandeln. Zu diesem Schluss kommt 

das Finanzgericht Düsseldorf (FG) in 

einem Urteil vom 2.2.2021. Bei 

steuerpflichtigen privaten Veräußerungs-

geschäften, zu denen auch Grundstücks-

verkäufe zählen können, gilt der 

Unterschied zwischen Veräußerungs-

preis und den Anschaffungs- oder 

Herstellungskosten sowie den 

Werbungskosten als Gewinn oder 

Verlust. 

 

Das FG führte dazu aus, dass das sog. 

Zuflussprinzip heranzuziehen ist, um den 

Zeitpunkt der Besteuerung des 

Veräußerungsgewinns zu bestimmen. So 

sind die bei einem privaten 

Veräußerungsgeschäft entstandenen 

Werbungskosten in dem Kalenderjahr zu 

berücksichtigen, in dem der 
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Veräußerungserlös dem Verkäufer 

zugeht. Die Veräußerungskosten in Form 

der Abbruchkosten für das alte 

Wohnhaus, die vor dem 

Veranlagungszeitraum des später 

veräußerten Grundstücks angefallen sind, 

können erst im Veranlagungszeitraum 

abgezogen werden, in dem der 

Veräußerungserlös erfasst wird. 

 

 

4. Abzug von Erhaltungsaufwen-
dungen nach Versterben des 
Steuerpflichtigen 

 

Einnahmen und Werbungskosten, die im 

Rahmen der Vermietungstätigkeit an-

fallen, werden in dem Jahr des Zu- bzw. 

des Abflusses steuerlich wirksam. Eine 

Ausnahme bilden hier größere 

Erhaltungsaufwendungen, welche auf 

zwei bis fünf Jahre gleichmäßig verteilt 

werden können. Nun wurde durch den 

Bundesfinanzhof (BFH) entschieden, wie 

mit den ausstehenden Aufwendungen zu 

verfahren ist, wenn der Vermieter 

innerhalb des Verteilungszeitraums 

verstirbt.  

 

In dem vom BFH am 10.11.2020 

entschiedenen Fall besaß ein 

Steuerpflichtiger ein Grundstück, 

welches zu fremden Wohnzwecken 

vermietet wurde. In einem Jahr machte er 

hohe Erhaltungsaufwendungen geltend, 

die er auf mehrere Jahre verteilte. Noch 

bevor dieser Zeitraum um war, verstarb 

er. Die Ehefrau setzte die 

Erhaltungsaufwendungen in der 

verbliebenen Höhe in der letzten 

gemeinsamen Steuererklärung an. Das 

Finanzamt war dagegen der Auffassung, 

dass die Aufwendungen dem Verstor-

benen nur für die Monate bis zum 

Todeszeitpunkt zustehen und danach nur 

noch von den Erben in Höhe des 

Restwerts weiter in der Steuererklärung 

angegeben werden dürfen. 

 

Der BFH stimmte jedoch der Auffassung 

der Ehefrau zu. Der verbleibende Betrag 

der noch nicht berücksichtigten 

Erhaltungsaufwendungen ist im Jahr des 

Versterbens vollständig steuermindernd 

anzuerkennen. Die Erben haben keinen 

Anspruch auf die Berücksichtigung der 

Kosten in den Folgejahren. Das liegt 

daran, dass die Aufwendungen nur 

demjenigen zugerechnet werden dürfen, 

der diese zuvor auch getragen hat.  

 

 

5. Außergewöhnliche Belastung 
als haushaltsnahe Dienstleis-
tung bei Heimunterbringung  

 

Die Kosten für außergewöhnliche 

Belastungen wirken sich erst aus, wenn 

die individuell zumutbare Eigen-

belastung überschritten wird. Zudem 

stehen den Steuerpflichtigen ggf. noch 

weitere Steuerermäßigungen zu, wie z. B. 

für haushaltsnahe Dienstleistungen. 

Inwiefern diese beiden Positionen 

genutzt werden können, wenn ein 

Steuerpflichtiger Kosten für die eigene 

Heimunterbringung zu tragen hat, wurde 

nun in einem Fall durch den 

Bundesfinanzhof (BFH) entschieden.  

 

Der Steuerpflichtige zog 

krankheitsbedingt in ein Pflegeheim. 

Anschließend erklärte er in der 

Einkommensteuererklärung die ent-

standenen Kosten abzüglich der 

Haushaltsersparnis als außergewöhnliche 

Belastung und weitere haushaltsnahe 

Dienstleistungen, welche vom Pflege-

heim bescheinigt wurden. Anders als das 

Finanzamt erkannte das Finanzgericht 

später die außergewöhnlichen Be-

lastungen als solche an, kürzte diese 

jedoch teilweise. Der BFH wich im 

anschließenden Verfahren von dieser 

Entscheidung ab. 

 

Zunächst kann die Steuerermäßigung bei 

Aufwendungen für haushaltsnahe 
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Beschäftigungsverhältnisse, 

Dienstleistungen und Handwerker-

leistungen nur in Anspruch genommen 

werden, wenn die Kosten nicht auch als 

außergewöhnliche Belastung angesetzt 

wurden, da es sonst zu einer 

Doppelberücksichtigung kommen kann.  

 

Die Steuerermäßigung ist nach 

Auffassung des BFH auch für die 

Inanspruchnahme von haushaltsnahen 

Dienstleistungen zu gewähren, die dem 

Grunde nach als außergewöhnliche 

Belastungen abziehbar, wegen der 

zumutbaren Belastung aber nicht als 

solche berücksichtigt worden sind. In der 

Haushaltsersparnis, die bei der 

Ermittlung der abziehbaren außer-

gewöhnlichen Belastungen für eine 

krankheitsbedingte Unterbringung zu 

berücksichtigen ist, sind keine 

Aufwendungen enthalten, die eine 

Steuerermäßigung rechtfertigen. 

 

 

6. Schenkungsteuer auf fiktive 
Zinsen aus unverzinslichen 
Darlehen 

 

Nicht selten werden „unverzinsliche“ 

Darlehen – auch mit hohen Beträgen – 

Familienangehörigen, Geschäftspartnern 

oder guten Bekannten zur Verfügung 

gestellt. Das bringt regelmäßig auch die 

Finanzverwaltung (FA) auf den Plan, 

vermutet sie doch hierin eine Schenkung 

insbesondere von Zinsen, die i. d. R. für 

das Darlehen hätten bezahlt werden 

müssen. 

 

So überließ in einem vor dem 

Finanzgericht Köln (FG) entschiedenen 

Fall ein Steuerpflichtiger einem mit ihm 

nicht verwandten Darlehensnehmer ein 

unverzinsliches und auch unbesichertes 

Darlehen in Höhe von 300.000 €. Das FA 

setzte für eine unentgeltliche Zuwendung 

in Form eines Zinsvorteils Schenkung-

steuer i. H. v. 11.370 € fest. Dabei 

ermittelte es einen Zinsvorteil i. H. v. 

57.900 € unter Zugrundelegung eines 

Zinssatzes von 5,5 %. Nach Abzug des 

persönlichen Schenkungsteuer-Frei-

betrags von 20.000 € verblieb ein 

steuerpflichtiger Erwerb i. H. v. 37.900 €.  

 

Mit dem Argument des aufgrund der ak-

tuellen Zinslage auf dem Markt zu hohen 

gesetzlichen Zinssatzes von 5,5 % wehrte 

sich der Darlehensnehmer - ohne Erfolg. 

Nach Auffassung des FG liegt in der zins-

losen Gewährung eines Darlehens und in 

der Einräumung eines (zu) niedrig ver-

zinsten Darlehens bei Fehlen einer sons-

tigen Gegenleistung eine freigebige Zu-

wendung vor. Der Empfänger eines zins-

losen Darlehens erfährt durch die Gewäh-

rung des Rechts, das als Darlehen über-

lassene Kapital unentgeltlich zu nutzen, 

eine Vermögensmehrung, die der Schen-

kungsteuer unterliegt. Die Voraussetzun-

gen für die Zulassung der Revision sah 

das FG nicht gegeben. 

 

 

7. Schwankende Vergütung des 
GmbH-Geschäftsführers als 
verdeckte  
Gewinnausschüttung  

 

Die verdeckte Gewinnausschüttung 

(vGA) darf den Gewinn der Gesellschaft 

nicht mindern und ist beim empfangen-

den Gesellschafter steuerlich zu berück-

sichtigen. Von einer vGA ist auszugehen, 

wenn dem Gesellschafter ein Vermö-

gensvorteil zugewendet wird, den ein or-

dentlicher Geschäftsführer einem Nicht-

gesellschafter normalerweise nicht zuge-

wandt hätte.  

 

Über das Vorliegen einer vGA hatte auch 

das Finanzgericht Münster (FG) mit Be-

schluss vom 17.12.2020 zu entscheiden. 

In dem Fall schwankten die monatlichen 

Gehaltszahlungen an den angestellten 

Gesellschafter-Geschäftsführer. Eine 
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schriftliche Vereinbarung darüber lag je-

doch nicht vor, ebenso wenig wie Nach-

weise aus denen ersichtlich wurde, dass 

es eine mündliche Vereinbarung darüber 

gegeben hat. Zudem konnte nicht darge-

legt werden, anhand welcher Bemes-

sungsgrundlage das Gehalt gezahlt wird. 

Das FG bewertete die Zahlungen als 

vGA.  

 

Bitte beachten Sie! Gehaltsvereinbarun-

gen sind im Vorhinein zivilrechtlich 

wirksam festzulegen, am besten durch ei-

nen Anstellungsvertrag. Sollte die Ver-

einbarung über das Gehalt nicht schrift-

lich erfolgen, so muss für einen fremden 

Dritten erkennbar sein, wie es sich be-

misst. Werden rückwirkend Änderungen 

des Gehalts oder Sonderzahlungen ver-

einbart, so werden diese als vGA behan-

delt.  

 

 

8. Absetzbarkeit von Zeitungs-
abonnements in Unternehmen 

 

Die Aufwendungen für den Bezug einer 

Tageszeitung zur allgemeinen Infor-

mation können nicht als Werbungskosten 

bei den Einkünften aus nicht-

selbstständiger Arbeit geltend gemacht 

werden. Zu diesem Schluss kam das 

Finanzgericht Düsseldorf (FG) am 

2.2.2021 und bestätigte damit ein Urteil 

des Bundesfinanzhofs vom 30.6.1983.  

 

Auch ein teilweiser Abzug der Kosten ist 

laut FG nicht möglich, da nicht objektiv 

beurteilt werden kann, inwieweit die 

abonnierte Zeitung zur Erlangung 

beruflicher und außerberuflicher Infor-

mationen Verwendung findet. 

 

Das FG machte in seinem jetzigen Urteil 

allerdings auf eine Ausnahme auf-

merksam, bei der z. B. Aufwendungen 

für Tageszeitungen und Zeitschriften, die 

für den betrieblichen Bereich bezogen 

werden, sehr wohl als Betriebsausgaben 

abzugsfähig sind. Dies gilt etwa für 

Wartezimmer in freiberuflichen Praxen 

wie z. B. bei Ärzten oder Zahnärzten in 

Friseursalons oder Gaststätten und 

Hotels. 

 

 

9. Bewertungsabschlag bei ver-
billigter Wohnraumüberlas-
sung 

 

Gewährt ein Arbeitgeber einem 

Arbeitnehmer unentgeltlich oder ver-

billigt Wohnraum, gilt dieser als 

Sachbezug und zählt somit zum steuer- 

und beitragspflichtigen Arbeitsentgelt. 

Mit einer Änderung im Einkommen-

steuergesetz wurde für die 

steuerrechtliche Bewertung einer Wohn-

raumüberlassung ab 1.1.2020 jedoch ein 

Bewertungsabschlag eingeführt.  

 

Für eine dem Arbeitnehmer vom 

Arbeitgeber zu eigenen Wohnzwecken 

überlassenen Wohnung ist demnach kein 

Sachbezug anzurechnen, wenn das vom 

Arbeitnehmer dafür gezahlte Entgelt 

mindestens 2/
3 des ortsüblichen Mietwerts 

beträgt und dieser nicht mehr als 25 €/m2 

ohne umlagefähige Kosten im Sinne der 

Betriebskostenverordnung beträgt. Der 

steuerrechtliche Bewertungsabschlag 

wird zum 1.1.2021 in das Beitragsrecht 

übernommen. Die unterschiedlichen 

Verfahrensweisen im Steuer- und 

Beitragsrecht für das Jahr 2020 

bleiben jedoch bestehen. 

 

Der neue Bewertungsabschlag wirkt sich 

wie ein Freibetrag aus und beträgt 1/3 des 

ortsüblichen Mietwerts. Die nach 

Anwendung des Bewertungsabschlags 

ermittelte Vergleichsmiete ist Be-

messungsgrundlage für die Bewertung 

der Mietvorteile. Die tatsächlich gezahlte 

Miete (inkl. Nebenkosten) ist auf die 

Vergleichsmiete anzurechnen. 
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10. Unzulässige AGB-Klauseln ei-
ner Bank 
 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte am 

27.4.2021 über die Wirksamkeit einer 

von Banken verwendeten Klausel 

entschieden. Danach werden Än-

derungen von Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen den Kunden 

spätestens 2 Monate vor dem vor-

geschlagenen Zeitpunkt ihres 

Wirksamwerdens in Textform ange-

boten. Die Zustimmung des Kunden gilt 

als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht 

vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens der Änderungen 

angezeigt hat. Auf diese Geneh-

migungswirkung weist ihn die Bank in 

ihrem Angebot besonders hin. Der Kunde 

hat die Möglichkeit der Kündigung. 

 

Die BGH-Richter entschieden dazu, dass 

Klauseln in Allgemeinen Geschäfts-

bedingungen einer Bank unwirksam sind, 

die ohne inhaltliche Einschränkung die 

Zustimmung des Kunden zu Änderungen 

der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

und Sonderbedingungen fingieren. 

 

Einige Banken und Sparkassen haben in 

der Vergangenheit auf Grundlage solcher 

und vergleichbarer Formulierungen 

Leistungs- und Preisänderungen durch-

gesetzt. Es bleibt abzuwarten, wie sich 

das Urteil auf diese Änderungen 

auswirkt. 

 

 

11.  Pflicht zur Mietzahlung trotz 
staatlicher Schließungsanord-
nung 

 
Vor den Oberlandesgerichten in Dresden 

und Karlsruhe wurden Einzelfall-

entscheidungen bezüglich eventueller 

Mietanpassungen getroffen, die aufgrund 

der Bestimmungen zum Schutz vor den 

Auswirkungen der Corona-Pandemie 

entstehen. Während das OLG in Dresden 

einer Verminderung der Kaltmiete um 50 

% zustimmte, gab das OLG Karlsruhe 

einer Mietminderung keine Chance. 

 

In beiden Fällen mussten 

Einzelhandelsgeschäfte aufgrund der 

behördlichen Schließungsanordnung im 

ersten Corona-Lockdown vom 18.3. bis 

zum 19.4.2020 geschlossen bleiben. Die 

Zahlung der vereinbarten Miete für die 

jeweiligen Ladenlokale wollten beide 

Betreiber für den April 2020 nicht an ihre 

Vermieter leisten. 

 

Das OLG Karlsruhe stellt in seinem 

Urteil vom 24.2.2021 fest, dass die 

Mietzahlung nicht einfach auszusetzen 

oder zu reduzieren ist. Eine allgemeine 

Schließungsanordnung aufgrund der 

pandemischen Lage genügt nicht als 

Begründung eines Sachmangels des 

Mietobjekts, der zu einer Mietminderung 

berechtigt. Ein „Wegfall der 

Geschäftsgrundlage“ kommt laut dem 

OLG Karlsruhe zwar grundsätzlich in 

Frage, dieser setzt allerdings den 

Nachweis besonderer Umstände voraus, 

die im Einzelfall zu prüfen sind. Diese 

Umstände lagen im verhandelten Fall 

nicht in ausreichender Weise vor. 

 

Demgegenüber hat das OLG Dresden in 

einem Urteil vom 24.2.2021 entschieden, 

dass ein angepasster Mietzins gezahlt 

werden kann, wenn auf der Grundlage 

von Corona-Schutzmaßnahmen eine 

staatliche Schließungsanordnung erl-

assen wurde. Das OLG Dresden geht 

davon aus, dass es auf das Vorliegen 

eines Mangels des Mietobjekts nicht 

ankommt und es sich bei einer 

Schließungsanordnung um eine sog. 

Störung der Geschäftsgrundlage handelt, 

die sehr wohl eine Reduzierung der 

Kaltmiete für die Dauer der angeordneten 

Schließung auf die Hälfte rechtfertigt, da 

weder Mieter noch Vermieter diese 

Störung verursacht haben. 
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Bitte beachten Sie! Beide Urteile sind 

noch nicht rechtskräftig. Die Oberlandes-

gerichte in Karlsruhe und Dresden haben 

die Revision vor dem Bundesgerichtshof 

zugelassen. 

 

 

12. Fristlose Kündigung eines 
Mietvertrags aufgrund wieder-
holt aufgetretener Mängel 

 

Jede Vertragspartei kann das 

Mietverhältnis aus wichtigem Grund 

außerordentlich fristlos kündigen. 

Besteht der wichtige Grund in der 

Verletzung einer Pflicht aus dem 

Mietvertrag, so ist die Kündigung erst 

nach erfolglosem Ablauf einer zur 

Abhilfe bestimmten angemessenen Frist 

oder nach erfolgloser Abmahnung 

zulässig. Dies gilt nicht, wenn eine Frist 

oder Abmahnung offensichtlich keinen 

Erfolg verspricht. Auf eine Abmahnung 

kann aufgrund einer voraussichtlichen 

Erfolglosigkeit jedoch nicht verzichtet 

werden, wenn der Vermieter bei 

wiederholt aufgetretenen Mängeln 

immer um deren Beseitigung bemüht 

war. 

 

In einem Fall aus der Praxis kam es in 

Gewerberäumen seit 2003 trotz 

Mängelbeseitigungsarbeiten von Seiten 

des Vermieters zu insgesamt 7 

Wassereintritten. Der Mieter kündigte 

daraufhin das Mietverhältnis fristlos mit 

der Begründung, dass der Vermieter 

nicht in der Lage war, die Mängel zu 

beseitigen. Die Richter des 

Oberlandesgerichts Brandenburg ent-

schieden, dass die fristlose Kündigung 

unwirksam war, denn es hätte hier einer 

vorherigen Abmahnung bedurft. 

 

 

13.  Antragsfrist für erleichterten 
Zugang zu Kurzarbeitergeld 
verlängert 

 

Die Bundesregierung hat die Antragsfrist 

zum erleichterten Zugang zum 

Kurzarbeitergeld um 3 Monate bis zum 

30.6.2021 verlängert. Den erleichterten 

Zugang können Betriebe, die bis 

30.6.2021 erstmals oder nach drei-

monatiger Unterbrechung erneut 

Kurzarbeit einführen, bis 31.12.2021 in 

Anspruch nehmen.  

Voraussetzung: 

 Mindestens 10 % der Beschäftigten 

sind vom Arbeitsausfall betroffen.  

 Auf den Aufbau von Minusstunden 

wird vollständig verzichtet. 

 Auch Leiharbeitnehmerinnen und 

Leiharbeitnehmer haben Zugang zum 

Kurzarbeitergeld. 

 

Mit der Regelung soll Planungssicherheit 

für die betroffenen Betriebe und deren 

Beschäftigte geschaffen werden. 

 

 

14. Längere Verträge für Saison-
arbeitskräfte 

 

Der Bundesrat hat am 7.5.2021 eine 

Ausnahmeregelung für Saison-

beschäftigungen gebilligt, die der 

Bundestag am 22.4.2021 verabschiedet 

hatte. Mit dem Gesetz wird die zulässige 

Dauer kurzfristiger sozialversicherungs-

freier Beschäftigung ausnahmsweise für 

die Zeit vom 1.3. bis 31.10.2021 auf eine 

Höchstdauer von 4 Monaten oder 102 

Arbeitstagen (bisher 3 Monate / 70 

Arbeitstage) verlängert.  

 

Hintergrund ist, dass die Fluktuation 

ausländischer Saisonarbeitskräfte 

coronabedingt geringer ist als sonst. Die 

Regelung für Saisonarbeitsverträge tritt 

am 31.10.2021 automatisch wieder außer 

Kraft.  

 

 

15.  Annahmepflicht von Home-
office und Angebotspflicht 
von Selbst- oder Schnelltests  
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Arbeitgeber sind verpflichtet 

Beschäftigten im Büro oder mit 

vergleichbaren Tätigkeiten Homeoffice 

anzubieten. Nur bei Vorliegen 

zwingender betrieblicher Gründe, z. B. 

wenn nötige Arbeitsmittel fehlen oder die 

vorhandene IT-Infrastruktur nicht aus-

reicht, kann auf das Anbieten von 

Homeoffice verzichtet werden. Organi-

satorische Erschwernisse reichen nicht 

aus und eine Mindestbetriebsgröße für 

Homeoffice gibt es ebenfalls nicht. 

 

Mit Inkrafttreten der „Corona-Not-

bremse“ sind nun Arbeitnehmer 

verpflichtet, auch ein Homeoffice-

Angebot anzunehmen, wenn dem 

ihrerseits keine Gründe entgegenstehen. 

Diese können z. B. räumliche Enge, 

Störungen durch Dritte, unzureichende 

technische Ausstattung usw. sein. 

 

Ferner sind Arbeitgeber verpflichtet, in 

ihren Betrieben allen Mitarbeitern, die 

nicht ausschließlich im Homeoffice 

arbeiten, regelmäßige Selbst- oder 

Schnelltests anzubieten (mindestens 2-

mal pro Woche). Die Testangebote 

sollten möglichst vor der Aufnahme der 

entsprechenden Tätigkeit wahr-

genommen werden. Für die entstehenden 

Kosten gibt es keinen Ausgleich; diese 

müssen vom Unternehmen selbst 

getragen werden. 

 

 

16. Einordnung von ärztlichem 
Hintergrunddienst als Rufbe-
reitschaft oder Bereitschafts-
dienst 

 

Ob ärztlicher Hintergrunddienst für Ärzte 

zu vergütende Rufbereitschaft oder 

Bereitschaftsdienst ist, hängt davon ab, 

ob der Arbeitgeber den Arbeitnehmer 

durch eine Vorgabe insbesondere 

hinsichtlich der Zeit zwischen Abruf und 

Aufnahme der Arbeit zwingt, sich an 

einem bestimmten Ort aufzuhalten und 

damit eine faktische 

Aufenthaltsbeschränkung vorgibt. Das 

gilt auch, wenn der ärztliche 

Hintergrunddienst mit einer 

Telefonbereitschaft verbunden ist. 

 

Maßgeblich ist also der Umfang der vom 

Arbeitgeber angeordneten Aufenthalts-

beschränkung. Dabei ist der Arbeit-

nehmer allerdings auch bei der 

Rufbereitschaft in der Wahl seines 

Aufenthaltsortes nicht völlig frei. Er darf 

sich entsprechend dem Zweck der 

Rufbereitschaft nur so weit von dem 

Arbeitsort entfernt aufhalten, dass er die 

Arbeit dort alsbald aufnehmen kann. 

 

 

17.  Krankengeld ausnahmsweise 
auch bei verspäteter Krank-
meldung 

 

Ein Versicherter, der wegen 

Arbeitsunfähigkeit (AU) Krankengeld 

erhält, muss spätestens am nächsten 

Werktag nach dem Ende der zuletzt 

festgestellten AU deren Fortdauer 

ärztlich bescheinigen lassen, damit er 

weiterhin krankengeldberechtigt ist. 

Wird er an diesem Tag aus 

organisatorischen Gründen von der 

Arztpraxis auf einen späteren Termin 

verwiesen, so kann die gesetzliche 

Krankenkasse die Zahlung von 

Krankengeld nicht mit dem Argument 

verweigern, die AU sei nicht lückenlos 

festgestellt worden. Dies entschied das 

Hessische Landessozialgericht in 

2 Urteilen am 22.12.2020. 

 

 

18. Verjährung von Pflichtteilsan-
sprüchen 

 

Ein Erblasser kann einen Erben nicht 

komplett enterben. Dieser hat dann 

immer noch einen gesetzlichen Pflicht-

teilsanspruch. Die Verjährungsfrist von 
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Pflichtteilsansprüchen beträgt 3 Jahre 

und beginnt in dem Zeitpunkt, in dem der 

Pflichtteilsberechtigte von dem Eintritt 

des Erbfalles und von der ihn 

beeinträchtigenden Verfügung Kenntnis 

erlangt. Für den Beginn der Verjährung 

des Pflichtteilsanspruchs eines 

Geschäftsunfähigen ist auf die Bestellung 

des Vormunds bzw. Betreuers und dessen 

Kenntnis abzustellen. 

 

In einem vom Oberlandesgericht Hamm 

entschiedenen Fall hatte ein Vater seine 

infolge einer Behinderung geschäfts-

unfähige Tochter zugunsten seiner Frau 

im Rahmen eines Berliner Testaments 

enterbt. Die so entstandenen Pflichtteils-

ergänzungsansprüche wegen lebzeitigen 

Schenkungen des Vaters leitet das 

Sozialamt auf sich über. Nach dem Tod 

des Vaters war der Sohn der Betreuer 

seiner Schwester. Das Sozialamt machte 

nach dem Tod der Mutter 

Pflichtteilsansprüche gegen den allein-

erbenden Sohn geltend. 

 

Hinsichtlich der Kenntnis ist hier nicht 

auf die geschäftsunfähige Tochter, 

sondern auf ihren Betreuer abzustellen. 

Zwar pausierte der Lauf der Verjährung, 

solange die Tochter infolge des Todes 

des Vaters ohne Betreuer war. Mit der 

Bestellung des Bruders zum Betreuer lief 

die Frist aber weiter. Der 

Sozialhilfeträger hatte erst nach Ablauf 

der 3 Jahre Ansprüche geltend gemacht. 

 

 

19. Entwurf eines Transparenzre-
gister- und Finanzinformati-
onsgesetzes 

 

Die Bundesregierung will mit dem 

Transparenzregister- und Finanz-

informationsgesetz mehr Transparenz 

über deutsche Gesellschaften und ihre 

wirtschaftlich Berechtigten schaffen. 

Diese Instrumente sollen Geldwäsche 

und Terrorismusfinanzierung be-

kämpfen. 

 

Der Gesetzentwurf sieht die Umstellung 

des Transparenzregisters von einem 

Auffangregister auf ein Vollregister vor. 

Hierzu wird die Mitteilungsfiktion 

aufgehoben, nach der bislang diejenigen 

Rechtseinheiten, deren Eigentums- und 

Kontrollstruktur und damit deren 

wirtschaftlich Berechtigter aus anderen 

Registern (z. B. Handelsregister, aber 

auch Genossenschafts- und 

Vereinsregister) ermittelbar ist, die 

Pflicht zur Mitteilung des wirtschaftlich 

Berechtigten zur Eintragung ins 

Transparenzregister als erfüllt gilt. 

 

Alle Rechtseinheiten sind dann 

verpflichtet, ihren wirtschaftlich 

Berechtigten nicht nur zu ermitteln, 

sondern dem Transparenzregister positiv 

zur Eintragung mitzuteilen. Die 

Verantwortlichkeit für die Richtigkeit 

und Aktualität der Daten liegt klar 

abgrenzbar bei den Rechtseinheiten. Das 

Transparenzregister wird damit künftig 

als Vollregister einen quantitativ 

umfassenden und qualitativ hoch-

wertigen Datenbestand zu den 

wirtschaftlich Berechtigten aller 

transparenzpflichtigen Einheiten 

enthalten. Das Gesetz soll zum 1.8.2021 

in Kraft treten. 
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 Fälligkeitstermine Fällig am 

Umsatzsteuer (mtl.),  

Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.),  

Einkommen-, Kirchen-, Körperschaftsteuer, Soli-Zuschlag 

 

10.6.2021 

Sozialversicherungsbeiträge 

  
28.6.2021  

 

  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich  
 für die Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2016 = - 0,88 % 

 1.1.2015 – 30.6.2016 = - 0,83 % 
 1.7. – 31.12.2014 = - 0,73 % 
 1.1. – 30.6.2014 = - 0,63 % 

 

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bun-
desbank.de/Basiszinssatz 

  

  

 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 

Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 

(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozent-
punkte 
(abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozent-

punkte 
zzgl. 40 € Pauschale 

 

  

 Verbraucherpreisindex 
 (2015 = 100) 

2021: April = 108,2; März 107,5; Februar = 107,0; Januar 

= 106,3 
2020: Dezember = 105,5; November = 105,0; Oktober = 

105,9;  
September = 105,8; August = 106,0; Juli = 106,1; Juni = 
106,6;  
Mai = 106,0 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  

https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 
  

 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht über-
nommen werden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/basiszinssatz.html
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/basiszinssatz.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/Konjunkturindikatoren/Preise/pre110.html

